
 

Tarifblatt Kehricht ab 1.1.2022 
Gemeinderatsbeschluss vom 15. November 2021 

 
 

 
Der Gemeinderat erlässt, gestützt auf Art. 8 der Abfallverordnung der Gemeinde Altikon die aufgeführ-
ten Tarife. 
 
Die Ableseperiode dauert jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Der Tarif ist exkl. Mwst 7.7%. 
Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen, von der Publikation an gerechnet, schriftlich und begründet beim 
Bezirksrat Winterthur, Lindstrasse 8, 8400 Winterthur, Rekurs erhoben werden. 

   
  Gemeinderat Altikon 

Altikon, 18. November 2021/kä 

    
 neu alt  
 
1. 

 
Grundgebühr (pro Kalenderjahr) 

   

 
Kat. 1 Einfamilienhäuser 
Kat. 2 Wohnungen 
Kat. 3 Betriebe 

120.00 
120.00 
120.00 

120.00 
120.00 
120.00 

 

2. Gebührenmarken und Containerplomben    

 

- Gebührenmarke 
- Containerplombe 
- Jahresgebühr Container ungepresst 
- Jahresgebühr Container gepresst 

1.40 
23.00 

1'000.00 
2‘000.00 

1.40 
23.00 

1‘000.00 
2‘000.00 

 

    
3. Kontrollgebühr 

Die Kontrollgebühr und Entsorgung von nicht 
vorschriftsgemäss bereitgestellten Abfällen 
wird nach Aufwand erhoben, mindestens 

  
100.00 

  


